
Zu erwähnen ist noch, daß das nördliche Seitenschiff niederer ist als das südliche; eine 
bauliche Unregelmäßigkeit, die ihre Gründe haben muß. Vielleicht wird die kommende 
Restaurierung in manchem Fall Klarheit bringen. 

Aufschlußreich sind nun auch Vergleiche mit romanischen Turmfenstern am Münster zu 
Allerheiligen in Schaffhausen (s. Abb. 3b). Die Höhe ist in beiden Fällen 1,90 m. Über- 
einstimmend bauen sich auch auf der mäßig starken Grundplatte bzw. dem Sims die 
Gewände aus 6 Quadern auf. Die Breiten der Offnungen dagegen sind verschieden. Das 
Radolfzeller Fenster mißt 0,52 bis 0,60 m, das Fenster in Schaffhausen ist mit 0,72 m 
breiter. Der rundbogige Abschluß bildet in Schaffhausen wie in Radolfzell auf der Außen- 
seite eine schmale Einfassung. Auf der Rückseite aber wird in letzterem Falle (Radolfzell) 
der Bogen durch Ausrundung des Sturzes bewerkstelligt, eine Ausführung, die wir auch an 
kleineren Fenstern des Allerheiligenmünsters vorfinden und die deshalb romanisch ist 
(s. Abb. 3a). 

Allem Anschein nach haben wir es auch in Radolfzell mit einem einzigen Turmfenster 
bzw. einer Turmnische zu tun. Dafür spricht die Höhe von 1,90 m (Mannshöhe). Als Ein- 
ang zu einer früheren Kanzel scheidet sie wegen ihrer geringen Breite von rund einem 

Halben Meter aus. Ein noch vorhandenes Balkenloch (s. Abb. 2), in welchem noch das ab- 
gesägte Balkenende steckt, zeigt an, daß der Fußboden sehr nahe an den Sims heranreichte. 
Dieser Fußboden wird dann mit seiner Unterseite auch die Decke zu der Hausherren- 
Kapelle gewesen sein. Über die ursprüngliche Funktion dieses Mauerwerks, in welchem 
sich dieses Fenster befindet — über das Verhältnis dieser Wand, die bis tief in den Chor 
hineinzureichen scheint, zu dem früheren Gotteshaus, kann noch nichts gesagt werden, da 
keine klaren Anhaltspunkte für eine bauliche Gliederung zu erkennen sind. 

Der Umstand, daß sich an dieser Stelle vermutlich romanisches Mauerwerk über einer 
gotischen Arkade befindet, also das ältere über dem jüngeren, ist technisch erklärbar. 
In diesem Falle wird der obere Teil durch Abstützung unterfangen und der neue Teil 
unter dem alten eingefügt. August Pfannendörfer, Radolfzell 

Erläuterungen 
Albert, Geschichte der Stadt Radolfzell, 1895 
F. X. Kraus, Kunstdenkmäler des Großherzogtums Baden, 1887 
Braunfels Wolfgang, Kunstführer der kath. Pfarrkirche Radolfzell 

Das Wappenbuch des Kreises Konstanz 

Auf Schritt und Tritt begegnen wir in den Städten und Dörfern unserer Heimat Hoheits- 
zeichen mannigfacher Art, unter denen die Wappen einen hervorragenden Platz einnehmen. 
Oft stand der eine oder andere vielleicht fragend und neugierig diesen ohne historisch-heral- 
dische Kentnisse meist unverständlichen Zeichen oder Wahrzeichen gegenüber und mag bei 
etwaigen weiteren Nachforschungen resignierend festgestellt haben, wie schwierig und um- 
ständlich die Ergründung der Bedeutung etwa eines Wappens fiel. Das im Mai ds. Js. 
nach langjährigen Bemühungen und sorgsamer Bearbeitung durch den I. Staatsarchivrat 
Dr. Hans Georg Zier und Regierungsoberinspektor Dionys Rössler, Karlsruhe, von der 
Staatlichen Archivverwaltung Baden-Württemberg und dem Landkreis Konstanz heraus- 
gebrachte „Wappenbuch des Landkreises Konstanz” gibt nun in ausgezeichnet übersicht- 
licher Weise Antwort auf alle Fragen solcher Art. 

Bevor wir uns mit dieser höchst erwünschten Veröffentlichung im einzelnen befassen, 
seien noch einige knappe Bemerkungen über Hoheitszeichen und Heraldik vorausgeschickt. 
Hoheitszeichen waren und sind insbesondere Fahne, Richterstab, Schwert, Kreuz, Krone, 
Szepter, Siegel (Ring), Wappen und in gewisser Hinsicht auch die Münze. Vielfach 
herrscht die Meinung vor, Wappen und Siegel stimmten im wesentlichen miteinander über- 
ein, seien mehr oder minder nur verschiedene Bezeichnungen ein- und derselben Sache. 
Das trifft jedoch nicht zu. Siegel wurden bereits im hohen Altertum häufig gebraucht, 
während das Wappen erst eine späte westeuropäische, hochmittelalterliche Schöpfung ist. 
Das Siegel wurde zu allen Zeiten zur Sicherung des Verschlusses von Schriftstücken ge- 
braucht und diente im Mittelalter neben der Unterschrift des Urkundenausstellers als zu- 
sätzliches, ja sogar als vollwertiges Beweismittel im Prozeßverfahren. Wappen dagegen, 
etwa seit dem zweiten Viertel des 12. Jhdts. (Kreuzzüge!) nachweisbar, sind ihrem Ur- 

sprung und Zweck nach Familienzeichen oder Symbole einer Gemeinschaft bzw. Körper- 
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schaft, Erkennungszeichen von Personen oder Gesellschaftsgruppen, die freilich von der 
zweiten Hälfte des 12. Jhdts. ab gelegentlich, vom 14. Jhdt. ab häufig als Siegelbilder ver- 
wendet wurden. Siegelbild und Wappen stimmen also ursprünglich nicht ohne weiteres und 
immer miteinander überein. Die geschichtliche Entwicklung brachte es jedoch mit sich, daß 
nach der heutigen Gemeindeordnung Siegel- und Wappenbild identisch sein müssen. 

Die gemeindlichen Wappen in unserem Lande gehen im allgemeinen auf Siegel der 
alten Gerichte und auf sog. Dorfzeichen (= Wappen) zurück. Meist siegelten die Grund- 
bzw. Niedergerichtsherren oder ihre Beauftragten, die Amtleute des nellenburgischen 
Oberamts oder die Landrichter des Landgerichts sowie Ammänner von Städten, Klöstern 
und dem Deutschorden die Urkunden. So erklärt sich die überwiegende Verwendung von 
Adelszeichen in den heutigen kommunalen Wappen, wozu in dem Zusammenhang auch das 
konstanzisch-bischöfliche und das reichenauische Kreuz rechnen. Freilich gibt es auch einige 
Fälle, daß Wappen vergangener Geschlechter ohne eine solche „Siegelbeziehung” nur aus 
historischen Gründen übernommen wurden. Insofern kann man durchaus sagen, daß Heral- 
dik (= Wappenkunde) Bild gewordene Geschichte ist, ganz abgesehen davon, daß der 
Reichsadler, der habsburgische, welfische oder staufische Löwe oder etwa der Berliner Bär 

‚ zu Symbolen eines Geschlechtes, des Staates oder einer Stadt schlechthin geworden sind. 
Es fällt nun zunächst auf, daß im Bereich des Landkreises Konstanz nur vier Wappen 

bzw. Siegel in das 13./14. Jhdt. zurückreichen, nämlich jene von Konstanz, Radolfzell, Engen 
und Tengen-Hinterburg (wobei Wappen und Siegel z.B. in Radolfzell völlig verschieden 
sind); das Allensbacher Wappen ist erstmals 1512 belegt. Dann folgt eine große Lücke bis 
zum Jahre 1800, in dem die heutigen Wappen von Hilzingen und Riedheim zum erstenmal 
erscheinen; 1844 trifft dies für Nordhalden zu. Alle anderen Gemeinden besaßen kein 
eigenes Wappen (Siegel). Sicherlich hängt das mit der im großen und ‚ganzen geringen 
Ausprägung oder besser Entfaltungsmöglichkeit der ländlichen Selbstverwaltung zusammen, 
die jedoch auch ein Problem fehlender Führungskräfte ist. Erst 1895, ausgelöst durch eine 
Generalverfügung des damaligen Badischen Innenministeriums über Siegel und Wappen der . 
Gemeinden, begann auch im Bereich des heutigen Landkreises Konstanz die „große Wap- 
penbereinigung”, die nicht nur in einer ausdrücklichen „Verleihung”, sondern in der An- 
nahme des vom Generallandesarchiv vorgeschlagenen Wappens dürch den Gemeinderat be- 
stand; "heute regelt die neue Gemeindeordnung von Baden-Württemberg vom 25. Juli 1955 
mit Ausführungsbestimmungen vom 15. Dezember 1955 das Verfahren, das bei der Ver- 
leihung des Rechtes zur Führung von Wappen angewandt wird. Die Mitwirkung des 
Generallandesarchivs rechtfertigt sich nicht allein aus archivarischen (Urkunden, Siegel) 
und historischen Bezügen, sondern auch aus Gründen der richtigen Anwendung der schwie- 
rigen heraldischen Regeln oder Grundbegriffe, worüber ein besonderer Beitrag von Dr. E. 
Gönner in unserem Wappenbuch Auskunft gibt. 

Den Anfang machten 1895 Markelfingen und Reichenau; bis zum Jahre 1904, in dem 26 
Gemeinden neue Wappen annahmen, fand mit Ausnahme von 1898 jedes Jahr eine bis 
mehrere Wappenannahmen statt, darunter bemerkenswert jene von Singen 1899 im Zu- 
sammenhang mit der Verleihung der Stadtrechte: und jener von Tengen 1901, das sich 
unter den kleineren Hegau-Städten einer besonders reichen Geschichtlichkeit erfreut. Wei- 
tere Wappenannahmen oder -vorschläge mit späterer Verleihung erfolgten in den Jahren 
1907, 1909 und 1910. Bis dahin führten über die Hälfte der 66 Gemeinden des Landkreises 
runde Siegel mit landwirtschaftlichen Geräten, Früchten und Zweigen, die kleinere Hälfte 
— etwa 28 — einfache runde oder ovale Siegel mit der Umschrift: „Gemeinde XYZ”. Von 
den Siegeln mit landwirtschaftlichen Emblemen wurden 7 beibehalten, darunter Hilzingen 
und Büsingen (Hochrhein). 

Um die Gemeindewappen recht verstehen zu können, bedarf es schließlich noch einer 

kurzen Übersicht über die Entstehung des Landkreises Konstanz, dessen Gebiet vor 1800 

eines der am meisten zersplitterten Teile des deutschen Südwestens gewesen ist. Zwar ge- 
hörte der ganze Landkreis mit Ausnahme der linksrheinischen Stadt Konstanz zur Land- 
grafschaft Nellenburg, die wenigstens formal den Anspruch auf Landeshoheit erhob, aber 
es gibt zahlreiche Ausnahmen von völliger bis teilweiser Unabhängigkeit; die politische 
Landkarte jener Zeit ist bunt gefleckt. Mit dem Jahre 1803, dem Ende des Hochstiftes 
Konstanz ‚und des Reichsstiftes Petershausen, beginnt die große politische Flurbereinigung. 
Das junge Großherzogtum führte unter Beachtung der alten Grenzen eine Neueinteilung 
in Amtsbezirke durch, wobei im Laufe der Jahrzehnte die kleineren (etwa Aach, Bohlingen, 

1 Vgl. Berty Bruckner-Herbstreit, Die Hoheitszeichen des Standes Schaffhausen und seiner 
Gemeinden, Reinach-Basel 1951. 
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Blumenfeld) in größeren Einheiten aufgingen. Besonders markante Einschnitte waren die 
Aufhebung des Bezirksamtes Radolfzell 1872 und die 1936 erfolgte Aufhebung des Be- 
zirksamtes Engen, dessen Gemeinden zum größten Teil an den Landkreis Konstanz fielen. 

In den meisten Gemeindewappen finden wir allein oder mit anderen Zeichen kombiniert 
die Wappen der einstigen ritterlichen, reichsritterschaftlichen, geistlichen, städtischen, nellen- 
burgischen, wirtenbergischen und fürstenbergischen Familien und Herrschaften; außer den 
schon erwähnten sieben Wappen mit landwirtschaftlichen Emblemen gibt es nur zwei mit 
ausgesprochen kirchlichen Emblemen, nämlich Hausen an der Aach (das Rad als Marter- 
instrument der heiligen Katharina) und Welschingen (Unsere liebe Frau mit Einhorn); 
das Wappen von Hemmenhofen bezieht sich auf das thurgauische Kloster Feldbach, jenes 
von Singen auf das Kloster St. Gallen. An das ehemalige Bistum Konstanz erinnern die 
Wappen von elf Gemeinden (einschließlich dem Landkreiswappen von 1957), an das Kloster 
Reichenau jene von sieben Gemeinden (einschließlich der Gemeinde Reichenau). Das 
schwarze Kreuz der Deutschordensherren ziert die Wappenschilder von zehn Gemeinden, 
der fürstenbergische Wolkenbord jene von fünf Gemeinden. Die wirtenbergische Hirsch- 
stange finden wir im Wappen von Mühlhausen (wegen des einstigen wirtenbergischen Be- 
sitzes von Mägdeberg), die nellenburgischen Hirschstangen in den Wappen von Gailingen 
und Hemmenhofen; der Radolfzeller Löwe begegnet uns auch im Markelfinger Wappen. 

Eine Aufzählung der mit ritterlichen oder reichsritterschaftlichen Wappenzeichen ausge- 
statteten Gemeindewappen in alphabetischer Reihenfolge vermittelt uns einen anschaulichen 
Überblick über die Mannigfaltigkeit und geschichtliche Symbolkraft dieser „Hoheits- 
zeichen”; die in Klammer gesetzten Zahlen bedeuten die Anzahl der Gemeindewappen 
mit derartigen Symbolen, in der ersten Spalte sind die Namen der Familien (Ortsadel) 
genannt. 

Bodman Langenrain 
Büßlingen 
Deuring-Heilsperg Gottmadingen 
Friedingen (3) Böhringen, Friedingen, Mühlhausen 
Güttingen 
Hewen (3) Engen, Anselfingen, Bittelbrunn 
Homburg Iznang 

Hornstein (2) Bietingen, Binningen 
Klingenberg (2) Uttenhofen, Worblingen 
Liebenfels Worblingen 
Liggeringen 

Meldegg Hegne 
Möggingen 
Montfort Gaienhofen 
Neuhausen 
Ohningen 
Randegg (2) Gailingen, Randegg 
Rosenegg Rielasingen 
Schienen 
Singen 
Stoffeln Binningen 
Tengen (4) Tengen, Talheim, Uttenhofen, 

Wiechs am Randen 
Tettingen Dettingen 
Ulm (2) Langenrain, Wangen 

In einigen Fällen wurde mit der Wappenverleihung auch das Recht der Flaggenführung 
verliehen, wobei die Farbe der Flagge aus dem Wappen abgeleitet ist. Im Landkreis haben 
die Städte Konstanz, Radolfzell, Singen und Engen seit längerer Zeit eigene Flaggen, 
ferner neuerdings die Gemeinden Allensbach, Gottmadingen, Hilzingen, Reichenau, Riela- 
singen und Welschingen. Die Farben Gelb-Blau finden wir zweimal in der Flagge von 
Allensbach und Singen; Welschingen hat die Farben Blau-Gelb. 

Es bleibt nur noch zu sagen, daß das Wappenbuch des Landkreises Konstanz (199 S. 
Text) sämtliche Wappen im Farbdruck wiedergibt und in einem Anhang mit 25 Tafeln 
alte Wappenscheiben, Urkunden mit Siegeln und Notgeld vorführt. Die beiden Bearbeiter 
haben die Mühe nicht gescheut, außer den einleitenden Kapiteln über Landkreis, Ge- 
meindeverfassung und kommunales Siegelrecht sowie Gemeindesiegel und Gemeindewappen 
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den trefflichen Beschreibungen der einzelnen Gemeindewappen (rund 150 S.) die wichtigen 
urkundlichen Belege, gegebenenfalls Listen von siegelnden Urkundspersonen (etwa Am- 
männer) beizugeben, sie führten auch für jeden Ort die wichtigste historische Literatur an. 
Damit ist dieses schöne Wappenbuch ereldch ein Nachschlagewerk für den an geschicht- 
lichen Dingen ganz allgemein interessierten Heimatfreund ?. 

Herbert Berner, Singen 

2 Wappenbuch des Landkreises Konstanz 
Veröffentlichungen der Staatlichen Archivverwaltung Baden-Württemberg, Heft 10, 1964, 
Verl. W. Kohlhammer, Stuttgart. Hg. vom Landkreis Konstanz, bearb. im Auftrag des 
Generallandesarchivs Karlsruhe vom I. Staatsarchivrat Dr. Hans Georg Zier und Re- 
gierungsoberinspektor Dionys Rössler, 199 S., mit Anhang 25 Bildtafeln; 7.— DM. 

Carl Ritter im Hegau 

J. ©. F. Guts-Muths aus Quedlinburg (1759-1839), Erzieher, Turnlehrer, Geograph und 
Volksschriftsteller, wurde in seiner Geburtsstadt Hauslehrer in der Familie des fürstlichen 
Leibarztes Ritter. Hier unterrichtete er dessen Sohn, den späteren großen Geographen 
Carl Ritter (geboren am 7. August 1779 in Quedlinburg, gestorben am 28. 9. 1859 als 
Universitätsprofessor in Berlin), der schon mit fünf Jahren seinen Vater verloren hat. 

Guts-Muths, mit F. L. Jahn befreundet, war später auch Ritters Lehrer an der Salz- 
mann’schen Erziehungsanstalt in Schnepfental; er wandte eine neue Unterrichtsmethode 
an, besonders den Erdkunde-Unterricht gestaltete er lebendig: auf Wanderungen zeigte er 
seinen Schülern die Schönheit, Eigenart und Vielgestaltigkeit der Landschaft und ließ sie 
Pläne nach der Natur zeichnen. 1821 gab Guts-Muths, zusammen mit J. H. Jakobi, heraus: 
„Deutsches Land und Deutsches Volk”: „Im Seekreis betreten wir ein schönes, romantisches 
Ländchen.... Die Höhen sind mit Mauerkronen früherer und späterer Zeiten gekrönt... 
Du kömmst in das Paradies des jugendlichen Rheins... Ein Lustgang ist von Radolfzell 
her auf der schönen Halbinsel oder Landzunge.... Du wirst stehen wie verzaubert über 
dem saphyrgrünen Bodensee auf der Mainau, auf der Reichenau, beim Dörfchen Horn 
oder auf dem Konstanzer Dom...” 

Carl Ritter machte im Spätsommer 1807 seine erste große Reise, eine Reise in die 
Schweiz, von der er seinem Erzieher und Freund Guts-Muths in Briefen berichtete und 
über die er genau Tagebuch führte. Am 9. August reiste Carl Ritter mit Frau Bethmann- 
Hollweg, ihren Söhnen und der jüngeren Tochter Louise in Richtung Stuttgart ab. Er war 
seit 1798 in dieser Familie in Frankfurt Hauslehrer und lernte dort auch Humboldt ken- 
nen. Später reiste er mit seinen Zöglingen auch nach Savoyen, Frankreich und Italien. 
„Es waren Studien- und Erholungsreisen zugleich. Was er erlebt, erforscht, gesehen, gehört, 
teilte er seinen Tagebüchern mit, von denen uns 65 Bändchen ein Zeitbild vermitteln, 
das in seiner Vielgestaltigkeit von Tatsachen vermag, aus dem Leser einen Reisebeglei- 
ter zu machen.” Vergleiche: „Carl Ritter. Eine Auswahl aus Reisetagebüchern und Brie- 
fen. Bearbeitet von Alice Müller. Museumsbücherei Quedlinburg 1959”, ein verdienstvolles, 
mit schönen Reproduktionen geschmücktes Büchlein, aus dem — von der Verfasserin erst- 
mals veröffentlicht — hier die lebendige Schilderung der Hegaufahrt und das dramatisch 
dargestellte Bild des Rheinfalls auszugsweise veröffentlicht sei. Ritter erstieg auch den Rigi 
und besuchte die Westschweiz, wo er in Yverdon einer Lehrerversammlung mit Pestalozzi 
beiwohnte. 

Das Reisetagebuch beginnt am 11. August, als er von der Tuttlinger Höhe das erste Mal 
den Anblick der Schweizer Alpen erlebt: Engen — ein kleines Städtchen in der Tiefe. Die 
Einfahrt ist schweizerisch ..... O wie freundlich sind hier die Menschen! Alles nickt, selbst 
bei der schwersten Arbeit lüftet man den Hut. Die Männer scheinen so treuherzig, die 
Mädchen und Frauen selbst bei der Ernte stehn in ihren bunten Miedern mit Schnüren da 
wie zum Porträtieren — den Arm in der Seite, oder beide zusammengelegt. Schwarz, rot 
und grün sind die Lieblingsfarben ... Links Hohentwiel. Wie das ungeheure Wrack eines 
Kriegsschiffes aus dem Riesengeschlechte von der Sündflut her, das hier auf den Riffen 
der Vorwelt strandete und festsetzte. Oben Türme, zerstörte, mit Seitengebäuden wie ein 
abgetakeltes Schiff. Freilich, eigentlich umgekehrt, da die Nachwelt an dieser Vorwelt 
strandete und sich umherlegte. Schauerlich, sagte August, ist es, wenn ein Staatsgefangenet 

Eee ohnt wird, die Schweiz sieht, die herrliche Gegend, um auf ewig eingemauert zu 
werden... 
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